
 
 
 
 
 
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! 
 

Genderhinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männ-

lich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 

alle Geschlechter. 
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An alle Bieter 

 

Besondere Bewerbungsbedingungen für die Öffentliche Aus-
schreibung gem. § 9 UVgO 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (im Folgenden 

„GSI“, „Vergabestelle“ oder „Auftraggeber“) führt eine Öffentliche Ausschrei-

bung gem. § 9 UVgO für die Ausschreibung "80/2600037145 FPGA-Produkt 

vom Hersteller "INTEL"" nachfolgenden Bedingungen durch: 

0. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bewerber/Bieter diese auf Vollstän-

digkeit zu überprüfen. Sind die Vergabeunterlagen unvollständig oder enthalten 

sie nach Auffassung des Bewerbers/Bieters Unklarheiten, so hat der Bewer-

ber/Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Abgabe des Angebots über das 

DTVP darauf hinzuweisen. 

1. Vergabeunterlagen und Bestandteile des Angebots 

HINWEIS: Klarstellend hebt die Vergabestelle hervor, dass die Begriffe „Bewer-

ber“, „Bieter“, „Anbieter“ und „Auftragnehmer“ jeweils dieselbe (juristische) 

Person bezeichnen. Die „Bewerbergemeinschaft“ und die „Bietergemeinschaft“ 

werden ebenfalls synonym verwendet; der Übersichtlichkeit halber findet sich 

in den weiteren Unterlagen nur der Begriff „Bietergemeinschaft“. 
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Folgende von der GSI mit den Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellten 

Formblätter sind als Bestandteil des Angebots bei der Vergabestelle ausgefüllt 

einzureichen: 

- Dokument 03.Angebotsformblatt_LOS1+LOS2 (DE+EN) 

- Dokument 02.Eignungsformblätter_LOS1+LOS2 (DE+EN) mit folgenden Form-

blättern: 

o Formblatt Erklärung zur Eignung nach §§ 123, 124 GWB 

o Formblatt zu Verstößen gegen das SchwarzArbG, das AEntG, das Auf-

enthG sowie gegen das MiLoG 

o Nachweis einer Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung 

o Weitere Angaben zum Bieter, wie 

• Nationale Identifikationsnummer 

• Größe des Wirtschaftsteilnehmers 

• Nationalität des Eigentümers 

nur auszufüllen, wenn zutreffend: 

- Ggf. Formblatt Bietergemeinschaft 

- Ggf. Formblatt Unterauftragnehmer, im Falle der Eignungsleihe zwingend zu-

sammen mit der ausgefüllten und vom Unterauftragnehmer unterzeichneten 

Verfügbarkeitserklärung  

 

Folgende Unterlagen sind vom Bieter zu erstellen und als Bestandteil des Angebots 

ebenfalls bei der Vergabestelle einzureichen: 

- Ggf. Erläuterungen zum Angebot (s.u. Ziff. 8) 

 

Folgende Unterlagen sind ebenfalls Bestandteil des Angebots, verbleiben jedoch 

beim Bieter und sind nicht auszufüllen: 

- Leistungsbeschreibung „FPGA-Produkt vom Hersteller "INTEL", Stand: 

18.05.2026" 

- Datenblatt "Altera Arria V Device Datasheet"   

- "Altera_Arria V Device Overview" 

- Allgemeine Einkaufsbedingungen der GSI, Stand Juli 2022 

- VOL/B in der aktuellen Fassung 

Der Bieter hat mit dem Angebot sämtliche einschlägigen Zolltarifnummern der an-

gebotsbestandteiligen Leistungen gesondert zu benennen. Sind diese noch nicht 

vorhanden, hat er dies stattdessen der Vergabestelle im Angebot mitzuteilen. Die 

Vergabestelle behält sich vor, die Zolltarifnummern einmalig nachzufordern. Ein An-

spruch des Bieters hierauf besteht jedoch nicht. Der Bieter kann bei Nichtbenen-

nung vorhandener Zolltarifnummern von dem Verfahren ausgeschlossen werden. 
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Hinweis: Schutzzoll auf Stahlerzeugnisse 

Unter Verweis auf die Durchführungsverordnungen (EU) 2018/1013 der Kommis-

sion vom 17. Juli 2018 zur Einführung vorläufiger Schutzmaßnahmen betreffend die 

Einführung bestimmter Stahlerzeugnisse und 2019/159 der Kommission vom 31. Ja-

nuar 2019 zur Einführung endgültiger Schutzmaßnahmen gegenüber Einfuhren be-

stimmter Stahlerzeugnisse, insb. der dort dargelegten Erwägungsgründe, weist die 

Vergabestelle auf Folgendes hin: 

Die Bieter informieren die Vergabestelle im Rahmen der Angebotsabgabe darüber, 

dass beide oder auch nur eine der Verordnungen im Falle des Zuschlags zur Anwen-

dung kommen würden. Auf die Möglichkeit eines befreiten Kontingents kommt es 

nicht an. Sollte der Bieter dies entgegen der hiermit bestimmten Pflicht nicht tun, 

kann er von dem Verfahren ausgeschlossen werden. Sollte der Vergabestelle nach 

Zuschlag bekannt werden, dass ein solcher Pflichtverstoß vorgelegen hat, ist diese 

berechtigt, nach alleinigem Ermessen und ohne Einhaltung einer Frist von dem Ver-

trag zurück zu treten, ohne dass dadurch etwaige Haftungsansprüche gegenüber 

dem Auftragnehmer entstünden. 

Es bleibt den betroffenen Bietern nachgelassen, mittels Ursprungszeugnis mit der 

Angebotsabgabe nachzuweisen, dass der Schutzzoll gem. der Verordnungen nicht 

einschlägig ist. 

Die mit den Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellten Formblätter sind – in Ab-

hängigkeit vom Angebot – vollständig auszufüllen. Die Nichtvorlage bzw. unvoll-

ständige Vorlage der geforderten Unterlagen sowie wissentlich falsche Erklärun-

gen können zum Ausschluss des Bieters von der Ausschreibung führen. GSI behält 

sich eine einmalige Nachforderung von Unterlagen innerhalb einer im Nachforde-

rungsschreiben festzusetzenden Frist gemäß § 41 UVgO vor. Die Bieter können 

sich auf eine Nachforderung aber nicht verlassen. Letztendlich unvollständige An-

gebote werden ausgeschlossen (§ 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO). 

Bieter dürfen dem Angebot keine eigenen Vertragsbedingungen zugrunde legen. 

Änderungen an den Vergabeunterlagen (beispielsweise Streichungen oder Ergän-

zungen in den zur Verfügung gestellten Unterlagen an dafür nicht vorgesehenen 

Stellen) sind unzulässig und führen zum Ausschluss vom weiteren Verfahren, § 42 

Abs. 1 Nr. 4 UVgO.  

2. Frist für die Abgabe der Angebote 

Die in der Bekanntmachung genannte Frist für die Abgabe der Angebote ist unbe-

dingt einzuhalten. Verspätet eingegangene Angebote werden vom Verfahren 
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ausgeschlossen, es sei denn, der Bieter hat dies nicht zu vertreten (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 

UVgO). 

3. Anforderungen an die Form der Angebote 

Die Vergabestelle akzeptiert die Angebotsabgabe ausschließlich elektronisch in 

Textform.  

Die Übermittlung der Angebote in elektronischer Form erfolgt fristgerecht über 

den Vergabemarktplatz DTVP (Deutsches Vergabeportal).  

URL: http://www.dtvp.de/Center/ 

Die von der GSI bereitgestellten Formblätter und sonstigen auszufüllenden Doku-

mente können  

 entweder in der Rubrik „auszufüllende Dokumente“ online im Bietertool ausge-

füllt werden oder  

 zusammen mit den weiteren vom Bieter separat zu erstellenden Bestandteilen 

des Teilnahmeantrags bzw. Angebots (Konzepte oder Erläuterungen etc.) lokal 

ausgefüllt bzw. erstellt und sodann sämtlich in der Rubrik „Eigene Dokumente“ 

hochgeladen werden.  

Die Bieter sollen jedoch nicht die Formblätter online ausfüllen und nochmals sepa-

rat hochladen, da hierbei Übertragungsfehler geschehen können und der Aufwand 

auf beiden Seiten erhöht wird. 

Zur Wahrung der Textform gemäß § 126b BGB bei Angebotsabgabe müssen die Bie-

ter nachfolgende Angaben machen:  

 Bei natürlichen Personen ist der vollständige Name (Vor- und Nachname) zu 

nennen (Name der erklärenden Person im Angebotsformblatt). 

 Bei juristischen Personen, Handelsgesellschaften und Gesellschaften sind der 

Firmenname zu nennen und die Rechtsform. Darüber hinaus ist der vollstän-

dige Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin zu nennen, der/die für die Firma 

das Angebot abgibt (Name der erklärenden Person im Angebotsformblatt). Das 

Einfügen eines Firmenlogos reicht nicht aus.  

 Bei Bietergemeinschaften ist als erklärende Person im Sinne von § 126b BGB 

der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin des federführenden Mitglieds im Angebots-

formblatt zu benennen, der/die für die Bietergemeinschaft das Angebot abgibt; 

im Übrigen ist das Formblatt „Erklärung Bietergemeinschaft“ einzureichen.  

Zu beachten ist, dass bei elektronischer Einreichung die Textform des § 126b BGB 

im Vergaberecht nur eingehalten ist, wenn die Angebote über die Vergabeplattform 

verschlüsselt übermittelt werden (vgl. die Information zur eVergabe). Die Einrei-

chung des Angebots per E-Mail genügt nicht.  
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Bei fehlerhaften / unvollständigen Angaben, welche bei der elektronischen Einrei-

chung die Textform gem. § 126b BGB verletzen oder bei der Einreichung in Papier-

form die oben genannten Formvoraussetzungen, werden die Angebote ausge-

schlossen, es sei denn, der Bieter hat dies nicht zu vertreten (§ 42 Abs. 1 Nr. 1 UVgO).  

4. Kommunikation mit den Bietern 

Die Kommunikation mit den Bietern erfolgt über die Ausschreibungsplattform des 

DTVP. Fragen sind über das DTVP an die GSI zu übermitteln und werden über das 

DTVP beantwortet. Mündlich bzw. telefonisch gestellte Fragen zu den Unterlagen 

oder dem Auftragsgegenstand werden nicht beantwortet; mündlich bzw. telefo-

nisch erteilte Antworten sind nicht verbindlich. 

5. Sprachen 

Verfahrens- und Vertragssprache ist Deutsch. Die Vergabeunterlagen sind ggf. teil-

weise in Deutsch und Englisch verfasst, Spezifikationen und technische Anlagen teil-

weise auch nur in Englisch. Bei Dokumenten, die in Deutsch und Englisch verfasst 

sind, ist allein die deutsche Fassung verbindlich; die englische Version dient in die-

sem Fall nur dem besseren Verständnis für ausländische Bieter. Im Falle von Abwei-

chungen zwischen der deutschen Version und der englischen Übersetzung gilt der 

deutsche Originaltext. 

Wenn der Bieter dem Angebot Eignungsnachweise in einer anderen Sprache bei-

fügt, sind deutsche Übersetzungen mit einzureichen. 

6. Zuschlagskriterien / Angebotsauswertung 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die zur Wertung zuge-

lassenen Angebote werden anhand Zuschlagskriterien mit der entsprechend ange-

gebenen Gewichtung gewertet. 

GSI behält sich vor, die drei bestbewerteten Anbieter zu einer Präsentation, die zur 

Prüfung und Aufklärung der bereitgestellten Informationen und Unterlagen genutzt 

werden kann, einzuladen. Verhandlungen finden nicht statt. 

Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung und Transpa-

renz hat der Auftraggeber folgende Zuschlagskriterien festgelegt:  

100% Preis für LOS1:  

Wertungspreis = Gesamtsumme der Preisangaben 

 

100% Preis für LOS2:  

Wertungspreis = Gesamtsumme der Preisangaben 

Die angebotene Lösung erfüllt die Leistungsbeschreibung, für beide LOSE, dabei 
vollumfänglich. 
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Zur Abgabe des preislichen Angebots ist das Angebotsformblatt auszufüllen, des-

sen Vorgaben im Angebotsformblatt selbst und in der Leistungsbeschreibung näher 

ausgeführt sind. Für die Leistungserbringung sind ausschließlich die im Angebots-

formblatt ausgewiesenen Preise maßgeblich. 

 

7. Nebenangebote, § 25 UVgO 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

8. Erläuterungen zum Angebot 

Der Bieter fügt dem Angebot ein Dokument bei, indem er den Gesamtangebotspreis 

sowie den angebotenen Leistungsumfang detailliert erläutert. Die in der Leistungsbe-

schreibung geforderten Angaben sind zu belegen. 

Dem Auftraggeber ist besonders wichtig, dass die Bieter ihre Lösung im Detail dar-

stellen, sowie erkennbar wird, wie die Einhaltung der Leistungsbeschreibung er-

füllt wird. 

9. Gewerbliche Schutzrechte, § 38 Abs. 11 UVgO 

Sollten für den Gegenstand des Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder 

vom Bieter oder anderen beantragt sein, ist das in den Erläuterungen zum Angebot 

anzugeben. Sollte ein Bieter erwägen, Angaben aus dem Angebot zum Gegenstand 

einer Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu machen, ist das in den Erläu-

terungen zum Angebot deutlich anzugeben. 

10. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfe, sonstige Hinweise 

Ein Vergabenachprüfungsverfahren steht für Vergaben unterhalb der Schwellen-

werte nicht zur Verfügung, lediglich der allgemeine gerichtliche Rechtsschutz durch 

einen Eilantrag oder eine Klage. Das zuständige Zivilgericht ist – je nach Streitwert, 

§ 3 ZPO – das folgende: 

Amtsgericht Darmstadt 

Mathildenplatz 12 

64283 Darmstadt 

 

Landgericht Darmstadt 

Mathildenplatz 13/15 

64283 Darmstadt 

Postanschrift: 

Postfach 11 09 51 

64224 Darmstadt 

 

Postanschrift: 

 

64278 Darmstadt 

Tel.: 06151/9920 

Fax: 06151/9925050 

E-Mail: redaktion@ag-darmstadt.jus-

tiz.hessen.de 

Tel.: 06151/121 

Fax: 06151/125917 

E-Mail: verwaltung@lg-darmstadt.jus-

tiz.hessen.de 
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Internet: http://www.ag-darm-

stadt.justiz.hessen.de 

Internet: http://www.ag-darm-

stadt.justiz.hessen.de 

 

Auch wenn die formelle Rügepflicht nach § 107 GWB nur für Verfahren oberhalb der 

Schwellenwerte gilt, sind die Bewerber bzw. Bieter aufgefordert, sich wegen aus ih-

rer Sicht bestehender Verstöße gegen die vergaberechtlichen Grundsätze von Wett-

bewerb, Transparenz und Gleichbehandlung vor Einleitung gerichtlicher Verfahren 

an die GSI zu wenden.  

Der Bewerber /Bieter wird aufgefordert, die Teile seines Teilnahmeantrags und sei-

nes Angebots, die ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis beinhalten, deutlich zu 

kennzeichnen.  

Die GSI wird Bewerber oder Bieter unverzüglich nach der Erteilung des Zuschlags 

gemäß § 46 UVgO darüber informieren. Gleiches gilt hinsichtlich der Aufhebung 

oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens einschließlich der Gründe dafür. 

Die GSI unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spä-

testens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags die nicht berücksichtigten 

Bieter unter Beachtung der Beschränkungen von § 30 Abs. 2 UVgO über die wesent-

lichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die Merkmale und Vorteile des er-

folgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und die nicht be-

rücksichtigten Bewerber über die wesentlichen Gründe ihrer Nichtberücksichtigung. 

Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung erhalten Sie unter: 

www.gsi.de/datenschutzhinweise 
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